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egterung zu Düsseldorf.

Rr. 68.

Düsseldorf, Freitag, den 3. Oktober 1819.

Bekanntmachungenund Verordnungen der Kdnigl. Regierung.
Von der gedruckten Beschreibung des hiesigen Regierungsbezirkes ist eine Nr. 285.

zweite Auflage nothwendig geworden: Beschreibung d«5
Die Aufforderung zu deren Berichtigung im Amtsblatt! Jgg. t8t7. Nr. zirksD^ldell.

47. hat ihren Zweck nicht erreicht; auch sind an manchen Orten seit der Ein? " ^,«87.
senduyg jener Berichtigungen wieder Veränderungen vorgefallen, die nunmehr
nachzctragen werden müßten.

Um die möglichste Zuverläßigkeir zu erreichen, beauftragen wir sämmtliche
Bürgermeister unseres Regierungsbezirkes, die ihnen mitgetheilte Beschreibung,
so wcitsie ihren Verwaltungsbezirk betrifft,, nach den Seitenzahlen durchzu¬
gehen, und bei jeder Linie die Berichtigungen, Veränderungen, od<r Zusätze zu
bemerken.

Das alphabetische Verzeichniß der Ortschaften, welches zugleich die Stelle
eines Registers vertritt, muß besonders sorgfältig ergänzt werden, und es darf
darin kein Orts- oder Gemeinde »Namen fehlen, welcher in der Beschreibung
vorkommt, wie diefes in der ersten Auflage noch häufig der Fall ist. Gleich
«uf den ersten Seiten kommen darin, z. B.

Seite 6. — 5. Ortschaften-,
« 7» ^^ 5,
« 8. — t0.
» 9. — 33.
., W. — 3s.

Vor, welche ini dem Register vermißt werden.
Die Bür'germ? st r we den diese Revision im Laufe des Monates Oktober
>igen, und dem Lanorathe einsenden.
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Die Landräthe stellen demnächst die Uebersicht der Berichtigungen ihres
Kreises, ebenfalls nach den Seitenzahlen der Beschreib ung zusammen,
und senden solche bis zum löten November ein.

Die Einleitung der Beschreibung kann dadurch zweckmäßig ergänzt werden,
wenn die Landräthe die ältere Einlheilung ihres Kreises nach Aemtern, Herr,
schaften, Dingstülen :c. liefern, so wie dieses im §. 1. lücksichtlich des Regie,
rungsbezirkes geschehen ist.

Auch die Entfernungscabelle ist eist dann von großem Nutzen für Vcrwal,
tungs» und Justizbehörden, wenn ihre Angaben durchaus zuverläßig sind; wes,
halb wir deren Berichtigung, besonders in den inzwischen abgeänderten Kreis,
und Bürgermeistcreibeziiken, recht sehr empfehlen.

Beiträge zu den am Schlüsse beigefügten Erklärungen der P.ovinzial Be<
Nennungen werden willkommen seyn.

Düsseldorf, den 29. September. !819.
Konigl. Preuß. Regierung.'

Nr. 285. Nach dem §. 25. der Maich- und Gewichtsordnung vom l6. Mai l8l6
D.euntcrablhei-soll das Brennholz im gemeinen Verkshr uno bei öffentlichen Verhandlungen
chen^Mllße^ acht Hubikfuß berechnet werden, wie
btlr. ^ Vjtses auch in unserer Bekanntmachung vom 1. August 18l8. (Beilage zum

Amtsblatt Nr. 38 desselben Jahres) vom i. Januar dieses Jahres an vorge?
schrieben ist.

Wir haben uns inzwischen überzeugt, daß es wegen der Unbequemlichkeit
eines Meßgeschränkes von dem obigen Iahalte für den gemeinen Verkehr, wt->
gen der Verschiedenheit der Scheidholzlängen unü der Einrichtung und Ladungs-
Mhigkeit des gebräuchlichen Fuhrwerkes nothwendig ist, die Ausführung der ge,
sttzlichen Vorschrift durch Bestimmung einer gleichförmigen überall brauchbaren
Unterabtheilung des gesetzlichen KubMafters zu sichern. Es wird demnach diese
Unterabtheilunz auf den halben gesetzlichen Kubikklafter von vier und fünfzig
Kubikfuß, die Scheidholzlänge aber auf 4 preußische Fuß bestimmt, und es ist
also, dieser Bestimmung gemäß, zum Vermessen des halben Klafters ein recht
winkligtes Meßgeschränke von 4^ Fuß Länge, und 3 Fuß Höhe erforderlich,
welches von der Eichungs Commission, oder von einem der bestehenden Eichäm,
ter gestempelt werden muß.

Indem wir diese Bestimmung hiemit bekannt machen, überlassen wir es
zwar den Holzhäntlern sich mit dem vorbezeichntten Meßgeschränke zu versehen.
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weisen ab« die Kreis- und städtischen Polizeibehörden nochmals an, genau da<
rauf zu achten, daß beim Verkauf des Brennholzes nur der gesetzlicheKubik-
klafter oder dessen hier nachgegebeneUnterabtheilung bei der vorgeschriebenen
Scheidholzlänge angewendet wird. Die Polizei-Behörden müssen sich mit den
hierzu erforderlichen Geschränkt« unverzüglich versehen, und insbesondere die
öffentlichenHolzmesser zur gleichen Anschaffung binnen einer zu bestimmenden
kurzen Frist anhalten.

Ueber die Erledigung dieser Vorschrift erwarten wir auf den Grund einer
vorzunehmenden Untersuchung in 8 Wochen den Bericht der sämmtlichen Kreis-
Behörden.

Düsseldorf, den 28. September 1819.
Kdnigl. Preuß. Regierung.

Die hohen Ministerien des Innern und der Finanzen haben mittelst Ver» Nr. 287.
fügungen vom 1. Juni und 5. September c. zu bestimmen geruht, daß in den Stempel für die
Rheinprovinzen wegen des zu adhibirendenStempels zu den über Antrittsgetder Antrittsgelder
oder gestundete Retardat.Zinsen an die General-Wittwen-Verpstegungs-Anstalt ^twewVer"'
von den Associirten auszustellendenWechstl-Verschreibungen,die jeo.-n Olts gell pflegunzsanstalt
tcnden Stempel-Gesetze noch einstweilen, bis zur Einführung einer andenveiten ll. »-,377.
Stempel,Einlichtung, zur Norm dienen sollen: wonach also in den westrheini«
schm Theilen unseres Regierungsbezirks diese Wechsel»Verschreibungen in der
durch das Gesetz vom 13. Brümaire Vll. vorgeschriebenenForm und festgesetz,
ten Größe auszustellen sind. In den ostrheinischenTheilen dagegen muß, jedoch
mit Ausnahme von Essen und Werden, wo die Preuß, Stempel-Gesetze gelten,
dazu der verhältnißmäßige Stempel in Gefolze oer Verordnung vom 28. Fe<
bruar 1814. §. 14. Nr. 1. genommen werden, welches daher hierdurch zur oft
fentlichen Kenntniß gebracht, wird.

Düsseldorf, den 28. September 1819.
Kdnigl. Preuß. Regierung.

Der Stadt Munsterberg in Schlesien ist zur Vollendung des VaueS Nr. 283.
des dortigen katholischen Schulhauses von Sr. Majestät dem Könige eine ?a> A^b^ung
tholische Kirchcnkollekle bewilliget worden, welche 'daher nach Vorschrift unserer ^"^ ^"l.''
Verfügung vom 28. Ap il v I. abzuhalten ist s°s zu Nun-

Dusseldorf, den 26 September 1819. '" <>3^'
Konigl. Preuß. Regierung.
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Nr. 28(> Es sind mehrfällig bedeutendeUnglücksfällcdadurch entstanden, daß Kin,
Verbot d>s z.>„. der, welche beim Viehhüten sich selbst überlassen gewesen, auf dem F.-lee Feuer
d7m 3ld7/»" angezünoet haben. Wir finden uns daher veranlaßt, sowohl im «llgcmelnen
5^^^""^'eine gz.hße« Vorsicht in der Aufsicht über die Kinder, welche zum Viehhüten

« ^«,ooü gebraucht werden, anzuempfehlen, als insbesondere das Anzünden und Unterhal,
ten von Feuern durch unerwachsenePersonen zu »erbiethen. Sämmtliche Po,
lizeibehörden haben auf die genaue Befolgung dieser Verordnung zu wachen.

Düsseldorf, den 2. Oktober 1619.
Königl. Preuß. Regi.rung.

Die «n »oten

Bekanntmachungenund Verordnungen anderer Behörden.
Die hier eingegangene Abrechnung aus dem 10. Vorderen« der vo»

B"ld««au^ ent° den Königlichen hohen Ministerien der auswärligen Angelegenheiten und des
«unncn"ausser Schatzes, und für das Staats^Credit-Weftn zu Berlin genehmigten Forderung
fraui Z«""l'gen «us der franz. Verwaltungs^ Periode enthält für nachbenannte Gegenstände
betr. die beigesetzte Nominal-Vergütung,

1) Zinsen nicht inscribirtcr landstandischer unthcilbarer Schulden des Ober-
Erzstifts Trier von 1794 und 1795 bis Ende 1813 für öffentliche An«
stalten ................237,463 Fr.

2) Entschädigung für weggenommenes Land, bei Anlegung von
Landstraßen ............... 66,355 -

3) Forderungen wegen Straßen und Wasserbauten .... 8991 -
4) Desgleichen wegen Departements-Lauten ...... 26,007 -
5) Entschädigung für zerstörte- Gebäude bei Wegräumung des

Stäbchens Büderrch (letzter Nachtrag)...... 25,000 -
6) RückstandigeMiethe für, zu einem öffentlichen Dienste ver¬

pachtet« Gebäude ............. Z983 -
71 Kosten für Errichtung von Militär-Spitälern :c. . . . 13,204 ^
81 Unrechtmäßigerhobene Conscriptions-Indemnitüls-Gelder . 3173 ?
9) Gehalts, und Pensions.Rückstände (Nachtrag) .... 5753 ,

10) Unberichtigte Mandate für Militair - Ruhestands-Solo und
Gehalt ................ 6!65 ,

11) Transportkosten .............. 4388 <
12) Allerhand Militair-Lieferungen ......... 1620 -
13) Kosten der Gefangenhauser ........... 1913 -
14) Allerhand Forderungen verschieden« Art ...... 6808 »

Im Ganzen 409,822
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Di« Zahlungs - Anweisungen für diese Forderungen wenden, wie bisher
Hblich, nach Eingang der Gelder^ von uns sofort ausgestellt, und den Interes,
ftnten durch Vermittelung der Königlichen Kreis, und OrtsbehörVen der Rhein-
Provinzen zur schleunigenEihebung übnfandt werden.

Aachen, den 25. September l8l9<
Die General-Liquidations, Commission der Forderung««

gegen Frankreich,für die König!. Rhein-Provinzen.

Zur Regulirung des jüdischenCorvorationö.Schuldcn-Wesens im Herzog- Die Rc^iru?.«
chum Cleoe haben des Herrn Ministers des Innern Excellenz in Glmäßh:it ^puatwnü-
dessen, was von der ehemaligen Landesherrschaft in Hhnlichin Fallen verfügt,^H^'Hum«
worden ist, mittelst Refcripts vom 27. Januar 18l8. die N edersttzung liner^^'"
besondern Commission verordnet, und nachdem von Hochdemselben,in Benehmen
mit dem Königl. Justiz ^ Ministerio, die Grundsätze für den Geschäftsbetriebdie,
^cr Commission genehmigt worden sind, haben wir beschlossen ivie folgt:

§. t. Es wirb zu Wesel unter unserer unmittelbar«« Leitung und Auf,
sicht, eine Commission niedergesetzt, besuchend

2) aus dcm Herrn Bürgermeister Adolphi zu Wesel,
d) aus dem Land« und Stadt-Berichts'Assessor daselbst, Herrn H-ering,

welcher jedoch in der Sache nur als Vermittler auftreten wird.
§. 2. Die Commission wird sich vorerst damit beschäftigen, den Activ t

«nd Passiv« Zustand der ehemaligen jüdischen Corporation des HrrzoZchums
Cleoe auszumitteln, und demnach festzusetzen,wie Hoch sich

n) die zu erstattende Capital-Schuld;
d) die rückständigenZinsen, und
r) die jährlich bis zur Abtragung zu berichtenden Zinsen belaufen.

H. 3. Die Abtragung sämmtlicher Schulden muß binnen einem Zeitraum
Aon 8 Jahren, nämlich von 18l9 bis 1826 einschließlich erfolgen, in der Art
nämlich, daß in jedem Jahre neben dem laufenden Zinsen - Quanto ei« Achtel
der rückständigenZinsen und ein Achtel der Capital-Summe abgetragen wird.
Die Commission hat uns hierüber einen Plan baldigst vorzulegen. Wenn eine
gleiche Verthnlnng der jährlich abzutragend«« rückständigenZinsen und der Ca^
pital-Schuld unter die einzelnen Creditoren ohne Anstand nicht erfolgen kann, so
muß die Priorität der Creditoren unter <ich, durch das Loos festgestellt weroe«.

§. 4. Zu den desfalls aufzubringenden Summen sind beizutragen ver¬
pflichtet, alle Juden, die zur Zeit des bestandenen Corporations-Verbandes im
Herzogthum Clev« wohnhaft waren, und deren Erben. Von dem Beittage
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ausgenommen sind nur diejenigen Individuen, die erst nach Auflösung des Cov-
porationi-Verbandes ih.en Wohnsitz im Lande genommen, und das Staats-
Bürgerrecht erhalten haben. Die letzte Matrikel, d. d. Xanten den 12. Iuny
1793. wird hierzu die nöthige Anleitung geben. Unter Zugrundelegung dieser
Matrikel wird die Commission ein neues namentliches Vcrzeichniß der nunmehr
sich vorfindenden Debenten anfertigen. Damit jedoch das Geschäft wegen ein?
zelner Abwesenden nicht aufgehalten werde, so tragen die gegenwärtig im Lande
anwesenden Mitglieder der ehemaligen Corporation die Schuld vorläufig, und
mit Vorbehalt ihrer Rechte gegen die Abwesenden, welche sie zu verfolgen ha¬
ben, allein ab.

§. 5. Der Maaßstab der Beitragspflichtigfeit ist der Anschlag der »er?
pflichteten Einwohner in den sämmtlichen directen Steuern.

3. 6. Die Commission wird die jährlichen Umlage-Rollen, nach Anlei¬
tung des im Z. 4. gedachtenNamens-Verzeichnissesund auf den Grund der ihr
von den betreffendenSteuer-Empfängern auf ihr Ansuchen zu liefernden Aus>
züge aus den jährlichen directen Steuer-Rollcn entwerfen, und uns solche, zur
erecuconschen Erklärung vou Jahr zu Jahr vorlegen.

§. 7. Rcclamationen, die sich sowohl über die Beitragspflichtigkeit selbst,
als über deren Maoßsiab erheben sollten, werden zuerst bei der Commission an¬
gebracht, und, wenn sie von derselben nicht ausgeglichen werden können, uns zur
Entscheidung vorgelegt. Rcclamationen gegen Ueberbürdung in den jährlichen
Umlage-Rollen können, wenn sie richtig befunden werden, nach vorhergegange¬
ner Abtragung der angesetzten Quote, nur bei Aufstellung der nächsten Hebe-
Rolle berücksichtigt werden.

Z. 8. Die Einziehung der einzelnen Beträge geschieht durch einen, der
Commission btizuotdnenden Haupt-Empfänger, welcher den Beitragspflichtigen
die jährlichen Auszüge aus den Heberollen zufertigt, und die Erhebung entwe¬
der unmittelbar von den Contribuenten, oder durch Hülfe der Local-IudenschHfts-
Vorsteher bewirkt. Sollten Zwangsmittel gegen einzelne, mit der Zahlung zö¬
gernde oder diese verweigernde Contribuenten nölhig werden, so hat die Com¬
mission diese bei uns in Antrag zu bringen, wonach das Weitere aufgtsetzllchem
Wege verfügt werden wird. Die Remuneration des Haupt-Empfängers, die
wir in angemessenerArt auf den Vorschlag der Commission noch zu bestimmen
uns vorbehalten, fällt dem Fonos zur Last, und es wird darauf bei dem jähr,
liehen auszuschlagendenBedarfs Rücksicht genommen weiden.

§. 9. Es bleibt der verpflichteten Iudenschaft überlassen, aus ihrer M tte
zwei Individuen zu benennen, um den Verhandlungen der Commission beizw
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wohnen, und das gemeinschaftliche Interesse wahrzunehmen. Diese besden In«
dividuei, haben jedoch nur eine berathende Stimme, und wir behalten uns die
Bestätigung der von Seiten der Iudenschaft zu treffenden Wahl vor. Indem
diese Instruction zur öffentlichenKunde gebracht wird, werden alle diejenigen,
welche an die ehemalige Juden-Gemeinde des Hcizogthum Cleve Forderungen
zu haben vermeinen, hierdurch aufgefodert, sich dieserhalb an die Commission
zu Wesel zu wenden.

Cleve, den 14. September 1819.
König!. Preuß. Regierung.

Sämmtliche Untergerichte werden an die Einsendung der in dem Rescript Einsendung b«
vom 23sten April 1816. zur Norm mitgechillen General-Civil, Piozeß, Pr^cßT<ib^.
Tabelle spätestens bis zum 15ten Dezember jcden Jahres, unter der in der
Verfügung vom 13ten Oktober 1818. angedroheten unnachläßlichen Strafe,
hierdurch erinnert; auch dieselben angewiesen, die Rückstände aller Prozeß,
Gattungen des ve,flossenenJahres mit aller Genauigkeit und nach Anleitung
der ältern General «Prozeß-Tabelle nachzutragen.

Cleve, den 24. September. 1819
Konigl. Preuß. Ober-Landesgericht.

Sicherheit s-P oliz ei.
Die hierunten signalisirten Kriminal-Sträflinge, Carl Schaaf, Messer, SKckdrief «,d.r

schmied, gebürtig und wohnhaft zu Solingen; Hermann Hunsmann, A^.^'°°^
Ackersmann, gebürtig und wohnhaft zu Cavellen, und Gerard Schnock, ^^^^"
Hausuer, gebürtig zu Nergrath, wohnhaft zu Eggersheim; haben Gele,
genheit gefunden, in der Nacht vom 17ten auf den 18ten d. M. aus dem
hiesigen Gefängnisse, mittelst gewaltsamen Ausbruchs, zu entweichen.

Sämmtliche Civil- und Militärbehörden werden hiermit ersucht, diese ge»
fährlichcn Verbrecher im Betretungsfalle ergreifen, und unter sicherem Gewahr¬
sam in das hiesige Gefängniß wieder einstellen zu lassen.

Aachen, den 18. September. 1819.
Der König!. Kriminal, Prokurator,

B i e r g a n S.
Person, Beschreibungen.

1) Carl Schaaf; 28 Jahr alt; 5 Fuß 6 Zoll groß; hat dunkelbraune
Haare; braune Augenbraunen; blaue Augen; dick« Nase; großen Mund;
rundes Kinn; braunen Bart und rundes Gesicht.
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2) Hermann H uns mann, 36 Jahre alt; 5 Fuß 3 Zoll groß; hat braune
lockichte Haare; blonde.Augenbraunen; graue Augen; spitzige Nase;
großen Mund^ rundes Kinn; braunen Bart und ovales Gesicht; im;
Oberkiefer fehlen ihm einige Zähne, und auf seinem rechten Arm sind
die Buchstaben 51. L. ausgestochert.

3) Gerhard Schnock, 37 Jahr alt; 5 Fuß 3 Zoll groß; hat blonde
Haare und Augenbraunen; grau« Augen; dicke Nase; mittelmäßige«!
Mund; rundes Kinn; braunen Bart und ovales Gesicht.

Steckbrief wider Der wegen eines gewaltsamen Diebstahls hier verhaftet gewesene, beurlaubte
Mim/Rnd«as Landwehrmann Andreas Wernecke, dessen Signalement nachstehendfolgt-, hat
K>er„c«e. ^rst^r« Gelegenheit gefunden, aus dem hiesigen Crinunal-GefingnisZ: zu entwei¬

chen.
Alle Civil, und Militair.Bebörden werden daher ersucht, und sonst Jeder,

mann aufgefordert, auf den Entflohenen genau zu vigiliren, und im Ertapp
pungsfalle, dessen sofortige Verhaftung und Zurückscndung an das unterzeichnete
Inquisttoriat zu bewürken.
' Werden an der Ruhr, den 27. September 18l9.

Konigl. Preuß. Inqutsitoriat.
Person, Be schreibung.

Geburtsort Mülheim an der Ruhr; letzter Wohnort Wesel; Größe 5 Fuss
s^ Zoll; Statur schlank; Alter circa 19 Jahr; Haare kurz abgeschnitten., im
Gesicht laug herunter hangend, von dunkelbrauner Farbe; Stirn stach; Augen»

, braunen dunkelbraun; Augen blau; Nase länglicht und proporzionirt; Mund
gewöhnlich; Zähne weiß und gesund, jedoch «ine auffallende Lücke zwischen de»
deiLen Vorderzähnen,, oben im Munde; Kinn rund; Gesicht länglicht, Gesichts»
hübe gesund,, j,edoch bräunlich»

Besondere Kennzeichen: etwas pockennarbig, und ein schwacher brau,
uer NeckinbarK.

Kleidung. Eine hellgraue, tuchene, weite lange Hose mit Leder besetzt^
un5 an beiden Seiten roihe Schnüre; blau und weiß kattunene Weste; gestrickt
ter Hosenträger von weißem wollenen Garn;, blaues kattunenes Halstuch mit weiß
und gelben Blumen;, schwarz tuchene kur;e Jacke, mit zwei Reihm dergleichen-
überzogener Knöpfe» dunkelblau tuchene Mütze mit,rother Einfassung, und schwär»
UM snmmtt>'n Bande, Schuhe mit Riemen.

^»^H'
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